
KV Hessen Honorarverteilungsmaßstab (HVM)
Körperschaft des öffentlichen Rechts ab 01.10.2025

Beschluss der Vertreterversammlung
vom 25.10.2025

Änderung des

Honorarverteilungsmaßstabes
(HVM)

gem. 5 87b Abs. 1 1S.2 SGB V

der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen

gültig ab: 1. Oktober 2025

Beschluss der Vertreterversammiung vom 25.10.2025



Der Honorarverteilungsmaßstab (HVM) der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gem. $ 87b Abs. 1

S. 2 SGB V wird mit Wirkung ab 01.10.2025 wie folgt geändert:

Der vierte Absatz des Abschnitts Ii Teil B Nr. 4.3.3 wird wie folgt geändert:

4.3.3 RLV/QZV und freie Leistungen

(..)
Für RLV/QZV überschreitende Leistungen werden aus dem erhöhten arztgruppenspezifischen Vertei-
lungsvolumen 4 % und ab 2/2026 2 % (hierbei wird Abschnitt II Teil C Nr. 4 nicht berücksichtigt) zurückge-
stellt. Hiervon abweichend werden für die Arztgruppen der Kardiologen [invasive (AG 21) und nicht inva-
sive Tätigkeit (AG 12)] nach Anlage 1 eine Rückstellung für RLV/OZV überschreitende Leistungen aus
dem erhöhten arztgruppenspezifischen Verteilungsvolumen von 6 % gebildet.

(...)

Frankfurt, den 25.10.2025
Kassenärztliche Vereini Hessen

HESSEN

Dr. med.Klag@ANolfgang Richter
Vorsitzehde/der Vertreterversammlu

HVM Änderung ab 4/2025 Seite 2 von 2


